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1. Anlass 

Die Gemeinde Kutzenhausen hat in der Sitzung vom 16.12.2019 die Aufstellung für den Be-

bauungsplan „An der Loh“ im OT Maingründel nach § 13b BauGB beschlossen. Damit soll 

die planungsrechtliche Voraussetzung für die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes 

(WA) geschaffen werden. Die Gemeinde möchte diese Fläche als Wohngebiet entwickeln 

und damit einen endgültigen Ortsrand an dieser Stelle schaffen. Das Planvorhaben befindet 

sich im Westen vom Ortsteil Maingründel. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 18. Juli 2023 (Az. 4 CN 3/22), § 13b BauGB 

für unvereinbar mit Europarecht erklärt. Durch die Einführung eines neuen § 215a BauGB 

wurde eine Art „Reparaturvorschrift“ für den klarstellend aufgehobenen § 13b BauGB ge-

schaffen. Die Regelung soll es einerseits ermöglichen, nach § 13b BauGB begonnene Plan-

verfahren geordnet zu Ende zu führen. Hierfür ist in der Neuregelung die Durchführung einer 

umweltbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB vor-

gesehen. Bebauungsplanverfahren nach § 13b BauGB, die vor Ablauf des 31. Dezembers 

2022 förmlich eingeleitet wurden, sollen danach im beschleunigten Verfahren abgeschlossen 

werden können, wenn die Vorprüfung keine Anhaltspunkte für erhebliche Umweltauswirkun-

gen des Bebauungsplans ergibt.  

 

Voraussetzung für die Durchführung des beschleunigten Verfahrens ist, dass nach den Kri-

terien der Anlage 2 zum BauGB die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan vo-

raussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 in der Abwä-

gung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls).  

 

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zu-

lässigkeit von Vorhaben bergründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 

Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch dann ausgeschlossen, wenn 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutz-

güter bestehen oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 

Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immis-

sionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

In dieser Vorprüfung des Einzelfalls werden die umweltrelevanten Eckpfeiler der Planung ge-

mäß Anlage 2 BauGB zusammengestellt und eine Einschätzung zu den mit der Planung ein-

hergehenden Umweltauswirkungen insbesondere im Hinblick auf erhebliche nachteilige Um-

weltauswirkungen vorgenommen. 
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2. Projektbeschreibung 

Lage und räumliche Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet befindet sich am westlichen Rand von Maingründel, ein Ortsteil der Ge-

meinde Kutzenhausen. Der Geltungsbereich umfasst die Fl.-Nrn. 488 (TF), 489 (TF), 871 

(TF), 871/1 und 888/1 der Gemarkung Maingründel (siehe nachfolgende Abb.).  

 

 

Abbildung 1: Lage und räumliche Abgrenzung (rot markiert) des Plangebietes 
Quelle: BayernAtlas, Abruf 2024 

 

Bestandssituation und Planung 

Die geplante Bebauung grenzt an bestehende Siedlungsstrukturen an. Die Fläche ist unbe-

baut und wird zurzeit als Grünfläche genutzt, im östlichen Bereich befinden sich drei Stra-

ßenbäume. Westlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen an (siehe Abb. 2). Ziel ist 

die Realisierung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) in Form von Einzelhäusern oder 

Doppelhäusern. Die Entwicklung nach Westen entlang des „Unterer Lohweg“ ist dem drin-

gend benötigten Baulandbedarf geschuldet, da auf andere Baulücken kein Zugriff besteht 

und dient u. a. der langfristig geplanten Weiterentwicklung von Maingründel in diesem Be-

reich. Maingründel kann aus Sicht der Gemeinde in Zukunft nur nach Westen weiterentwickelt 

werden, da nach Süden die Immissionen der B 300, nach Norden die Immissionen der Bahn-

strecke und im Osten die Immissionen großer landwirtschaftlicher Betriebe eine Entwicklung 

nicht ermöglichen. 
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Abbildung 2: Lage des Plangebietes (rot markiert) im Luftbild 

Quelle: BayernAtlas, Abruf 2024 
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3. Grundlagen 

Für die Prüfung der Kriterien der Checkliste zur Vorprüfung des Einzelfalls nach An-

lage 2 BauGB wurden im Wesentlichen folgende Unterlagen verwendet: 

 

 die interaktiven Online-Karten BayernAtlas und UmweltAtlas des bayerischen Lan-

desamts für Umwelt 

 Bebauungsplan Nr. 30 „An der Loh“, Rechtsverbindliche Fassung vom 22.02.2022 

(Steinbacher-Consult) 

 

4. Inhalte und Kriterien der umweltbezogenen Vorprüfung des Einzel-

falls 

In der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls ist überschlägig zu prüfen, ob das Vorhaben 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die bei der Entscheidung über die 

Genehmigung des Vorhabens bzw. bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan zu 

berücksichtigen wären und die die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung zur 

Folge hätten. 

Dabei hat die Prüfung anhand der in Anlage 2 zum BauGB zu erfolgen, welche 

 

 die Merkmale des Bebauungsplans und  

 die Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich betroffenen Ge-

biete 

 

zu untersuchen hat und danach eine zusammenfassende Abschätzung der Wirkungen des 

Bebauungsplans in Bezug auf evtl. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf der 

Grundlage der ermittelten Sachverhalte zu formulieren. Die Prüfung soll feststellen, ob der 

Plan voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Absatz 4 Satz 4 

BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen  

wären oder die als Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes oder der Leistungs- und Funk-

tionsfähigkeit des Naturhaushalts entsprechend § 1a Absatz 3 BauGB auszugleichen wären. 

Somit gibt die Anlage 2 zum BauGB die Arbeitsschritte bzw. die Inhaltsangabe der umwelt-

bezogenen Vorprüfung des Einzelfalls vor. 
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5. Beurteilung der Kriterien für die Vorprüfung 

Gemäß § 13a BauGB ist die Erheblichkeit der Umweltauswirkungen des Bebauungsplanes 

durch eine überschlägige Prüfung einzuschätzen. 

Dabei sind die nachfolgend aufgeführten Kriterien nach Anlage 2 BauGB zu berücksichtigen 

(Tabelle 1).  

 

Tabelle 1: Tabelle zur Beurteilung der Kriterien für die Vorprüfung  

Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  

Erläuterung 

V
o

ra
u

s
s
ic

h
tl

i-

c
h

e
 e

rh
e
b

li
c
h

e
 

U
m

w
e
lt

a
u

s
-

w
ir

k
u

n
g

e
n

 

1. Merkmale des Bebauungsplanes insbesondere in Bezug auf Ja  Nein 

1.1 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-

plan einen Rahmen im Sinne des 

§ 35 abs. 3 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung setzt; 

 Die Plangebietsgröße stellt 

den Bedarf dar, der sich auf 

einer Größe von 2.741 m² 

entwickeln soll. 

 X 

 Es werden durch den Bebau-

ungsplan keine anderen Zu-

lässigkeiten von Vorhaben 

vorbereitet oder begründet, 

die einer Pflicht zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung unterliegen. 

 X 

1.2 das Ausmaß, in dem der Bebauungs-

plan andere Pläne und Programme 

beeinflusst; 

 Durch den Bebauungsplan 

werden keine anderen Pläne 

und Programme beeinflusst. 

 X 

 Im rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplan wird der 

Planungsbereich aktuell 

noch als Gemeinbedarfsflä-

che für Dörfliche Belange 

(Vereine, Sport, Kultur) dar-

gestellt. Der Flächennut-

zungsplan ist aufgrund der 

Bebauungsplanänderung im 

beschleunigten Verfahren im 

Nachgang des Verfahrens 

auf dem Wege der Berichti-

gung anzupassen. 

 X 
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Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  

Erläuterung 

V
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s
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h
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c
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s
-

w
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u
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1.3 die Bedeutung des Bebauungspla-

nes für die Einbeziehung umweltbe-

zogener, einschließlich gesundheits-

bezogener Erwägungen, insbeson-

dere im Hinblick auf die Förderung 

der nachhaltigen Entwicklung; 

 Das Plangebiet unterliegt der 

anthropogenen Nutzung in 

Form einer Grünfläche (Frei-

fläche des Siedlungsberei-

ches). Die Bedeutung des 

Bebauungsplanes im Hin-

blick auf umweltbezogene 

Erwägungen wird aufgrund 

der Lage und der angrenzend 

vorhandenen Bebauung und 

einhergehender Flächenver-

siegelung als gering einge-

stuft. Die Schutzgüter von 

Natur und Landschaft (Bo-

den, Fläche, Klima, Luft, 

Wasser Biotoptypen 

Flora/Fauna, Kulturgüter) 

sind durch die angrenzend 

vorhandene Bebauung und 

Verkehrsflächen („Musik-

heimstraße“ und „Unterer 

Lohweg“) des OT Maingrün-

del bereits überformt und von 

nachrangiger Bedeutung. 

 X 

 Mit Umsetzung des Bebau-

ungsplans kommt es auf-

grund der geplanten Nutzung 

und der geringen Größe des 

Bebauungsplanes zu keiner 

nennenswerten Zunahme 

der Lärmbelästigung (Emis-

sion). 

 Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind 

bei Aufstellung und Ände-

rung von Bebauungsplänen 

insbesondere die Anforde-

rungen an gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse zu 

berücksichtigen. 

 X 
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Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  
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Die Gemeinde Kutzenhau-

sen hat deshalb das Ingeni-

eurbüro Kottermair GmbH, 

Altomünster, damit beauf-

tragt, die Lärmimmissionen 

im Geltungsbereich des Be-

bauungsplans sachverstän-

dig zu untersuchen. Nach der 

schalltechnischen Untersu-

chung der Ingenieurbüro Kot-

termair GmbH vom 

11.10.2021, Auftrags-Nr. 

7717.1/2021-RK, bestehen 

aus schalltechnischer Sicht 

keine Bedenken gegen die 

Aufstellung des Bebauungs-

plans. 

 Die Festsetzung eines allge-

meinen Wohngebiets im Gel-

tungsbereich des Bebau-

ungsplans ist gleichwohl zu-

lässig, denn die Überschrei-

tungen durch den auf das 

Plangebiet einwirkenden 

Verkehrslärm (Bundesbahnli-

nie Augsburg - Ulm) können 

nach den Ergebnissen der 

schalltechnischen Untersu-

chung der Ingenieurbüro Kot-

termair GmbH durch die in 

den Festsetzungsvorschlä-

gen getroffenen baulichen- 

und passiven Schallschutz-

maß-nahmen ausgeglichen 

werden; diese Schallschutz-

maßnahmen werden im Be-

bauungsplan auch festge-

setzt. 

 Durch die unmittelbare Nach-

barschaft zu landwirtschaftli-
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Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  
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chen Flächen sind im Pla-

nungsgebiet zeitweise Lärm-

, Geruchs- und Staubeinwir-

kungen, welche aus ord-

nungsgemäßer Bewirtschaf-

tung resultieren, nicht ausge-

schlossen. 

Zudem ist mit sonstigen 

Lärmbeeinträchtigungen, z. 

B. während der Erntezeit 

(Mais-, Silage- und Getreide-

ernte, ev. Zuckerrübenernte) 

auch nach 22.00 Uhr zu rech-

nen. Diese sind dauerhaft zu 

dulden und entschädigungs-

los hinzunehmen. 

 Bürgerhaus und Musiker-

heim: 

Die Harmoniemusik Main-

gründel hat die gesetzlich 

vorgeschriebenen Immissi-

onswerte bereits gegenüber 

der deutlich näherliegenden 

Nachbarbebauung einzuhal-

ten. Damit sind sie im Bauge-

biet ohnehin eingehalten. 

Dies wurde auch vom Büro 

Kottermair bestätigt. Darüber 

hinaus wird die DIN 18005 

eingehalten sofern Orches-

terproben und Instrumental-

proben bzw. -unterricht zur 

Tageszeit nur bei geschlos-

senen Fenstern stattfinden 

und eine weitere Nutzung 

des Musikerheims unter den-

selben Annahmen wie die 

Abendnutzung des Bürger-

hauses nach 22.00 Uhr nicht 

mehr stattfinden. 



 

Richard-Wagner-Straße 6, 86356 Neusäß
Tel.: (08 21) 4 60 59-0    Fax.: (08 21) 4 60 59-99

www.steinbacher-consult.com
info@steinbacher-consult.com

 

Gemeinde Kutzenhausen - Bebauungsplan Nr. 30 „An der Loh“ -  

Umweltbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 

 

 Seite 10 von 18 

Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  
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Die Gemeinde bestätigt, 

dass die Nutzung des Musi-

kerheims jeweils Do und Fr. 

von 19.15 Uhr bis max. 22.00 

Uhr stattfindet.  

Der Schießstand des Bürger-

hauses liegt im Keller und ist 

damit schalltechnisch nicht 

maßgeblich. Abfahrten 

nachts, sind in der schalltech-

nischen Untersuchung be-

rechnet. Aufgrund der Lage 

der Stellplätze und Planung 

zueinander sind keine Kon-

flikte zu erwarten. Der ge-

ringe Gaststättenbetrieb 

(Sonntag von 10.30 Uhr bis 

11.30 Uhr) ist ebenfalls 

schalltechnisch nicht rele-

vant. 

 Eigentümer können sich aber 

auch privatrechtlich zur Dul-

dung höherer Immissionen 

verpflichten. Der Gemeinde 

wird daher empfohlen, beim 

Verkauf der Grundstücke in 

den Kaufvertrag eine Ver-

pflichtung zur Duldung aller 

vom Vereinsheim und vom 

Musikheim ausgehenden Im-

missionen mit aufzunehmen. 

 

Mit weiteren Emissionen aus 

gewerblichen Quellen oder 

aus dem Straßenverkehr ist 

nicht zu rechnen. 

 



 

Richard-Wagner-Straße 6, 86356 Neusäß
Tel.: (08 21) 4 60 59-0    Fax.: (08 21) 4 60 59-99

www.steinbacher-consult.com
info@steinbacher-consult.com

 

Gemeinde Kutzenhausen - Bebauungsplan Nr. 30 „An der Loh“ -  

Umweltbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 

 

 Seite 11 von 18 

Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  

Erläuterung 

V
o

ra
u

s
s
ic

h
tl

i-

c
h

e
 e

rh
e
b

li
c
h

e
 

U
m

w
e
lt

a
u

s
-

w
ir

k
u

n
g

e
n

 

1.4 die für den Bebauungsplan relevan-

ten umweltbezogenen, einschließlich 

gesundheitsbezogener Probleme; 

 Es wird keine Zulässigkeit 

von Vorhaben vorbereitet 

oder begründet, die einer 

Pflicht zur Durchführung ei-

ner Umweltverträglichkeits-

prüfung unterliegen. Anhalts-

punkte für die Beeinträchti-

gung der Schutzgüter der 

Gebiete von gemeinschaftli-

cher Bedeutung und der eu-

ropäischen Vogelschutzricht-

linie sind nicht zu erwarten. 

 X 

1.5 die Bedeutung des Bebauungsplans 

für die Durchführung nationaler und 

europäischer Umweltvorschriften 

 Schutzgebiete (wie Natur-

schutzgebiet, Vogelschutz-

gebiet, FFH-Gebiet etc.) 

nach BNatSchG liegen nicht 

im Wirkungsbereich des Be-

bauungsplanes. Es ergeben 

sich daher keine Bedeutun-

gen für nationale und europä-

ische Umweltvorschriften. 

 X 

2 Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich be-

troffenen Gebiete insbesondere in Bezug auf 

Ja Nein 

2.1 die Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häu-

figkeit und Umkehrbarkeit der Aus-

wirkungen 

Wahrscheinlichkeit der Aus-

wirkungen 

 Die baubedingten Auswirkun-

gen (Baustelleneinrichtung, 

Baustellenverkehr, Bo-

denaushub etc.) treten auf je-

den Fall ein. 

 Durch die eigentliche Anlage / 

Betrieb des Wohngebietes 

entstehen unvermeidliche 

Auswirkungen wie Versiege-

lung und dauerhafte Flächen-

inanspruchnahme die in Zu-

sammenhang mit Standort-

veränderungen und Lebens-

raumverlust stehen. Die Aus-

wirkungen sind aufgrund der 

 X 
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Größe des Eingriffs nicht von 

erheblicher Art. 

Dauer der Auswirkungen 

 Durch die Planung wird es zu 

keiner wesentlichen Erhö-

hung des Verkehrsaufkom-

mens auf den umliegenden 

Straßen kommen.  

 Die baubedingten Auswirkun-

gen (Lärm, Licht; Bewegung; 

Erschütterung; Schadstoff-

ausstoß und Staub) sind tem-

porär. 

 Anlagebedingt kommt es 

durch die Planung zu dauer-

hafter Flächenversiegelung. 

Aufgrund der Vorbelastung 

durch die angrenzende Be-

bauung und Verkehrsflächen 

im unmittelbaren Umfeld sind 

die Auswirkungen auf die 

Schutzgüter jedoch gering. 

Die anlagebedingten Auswir-

kungen dauern für die Zeit-

spanne an, in der das Wohn-

gebiet Bestand hat. 

 Betriebsbedingt kommt es zu 

einer geringfügigen Zunahme 

des Lärms (Gartenaktivitäten, 

Autoverkehr zum Wohnhaus, 

ggf. spielende Kinder etc.) 

und der Beleuchtung. Die be-

triebsbedingten Auswirkun-

gen dauern für die Zeitspanne 

an, in der das Wohngebiet 

Bestand hat und genutzt wird. 

Häufigkeit der Auswirkungen: 

 Die baubedingten Auswirkun-

gen werden in der Regel pro 

Parzelle oder hinsichtlich der 

Erschließungsmaßnahmen 
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einmalig auftreten (Baustel-

leneinrichtung, Aushub etc.) 

 Die anlage- und betriebsbe-

dingten Auswirkungen treten 

einmalig auf und dauern so 

lange an, wie das Wohnge-

biet Bestand hat und genutzt 

wird. 

Umkehrbarkeit / Reversibilität 

der Auswirkungen  

 Bei einem Rückbau des WA 

mit entsprechender Entsiege-

lung und Oberbodenauftrag 

in gleicher Menge und Quali-

tät könnte die vorherige Nut-

zung (Grünfläche im Sied-

lungsbereich) grundsätzlich 

wiederhergestellt werden. Bei 

allen Baumaßnahmen, die 

mit einem Bodenaustausch 

verbunden sind, wird das ur-

sprüngliche Bodengefüge je-

doch langfristig verändert und 

z.T. irreversibel gestört. 

2.2 den kumulativen und grenzüber-

schreitenden Charakter der Auswir-

kungen; 

Im rechtswirksamen Flächennut-

zungsplan wird der Planungsbe-

reich aktuell noch als Gemeinbe-

darfsfläche für Dörfliche Belange 

(Vereine, Sport, Kultur) dargestellt. 

Der Flächennutzungsplan ist auf-

grund der Bebauungsplanände-

rung im beschleunigten Verfahren 

im Nachgang des Verfahrens auf 

dem Wege der Berichtigung anzu-

passen. 

Ein kumulativer und grenzüber-

schreitender Charakter von Aus-

wirkungen kann ausgeschlossen 

werden. 

 X 
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2.3 die Risiken für die Umwelt, ein-

schließlich der menschlichen Ge-

sundheit (zum Beispiel bei Unfällen); 

 Aufgrund der Bestandssitua-

tion sowie der geplanten Nut-

zung in Form von Allgemei-

nem Wohngebiet besteht 

kein erhöhtes Risiko für die 

Umwelt und den Menschen. 

Mit der Planung werden 

keine Risiken für die Umwelt 

oder Gesundheitsrisiken vor-

bereitet. 

 Durch die unmittelbare Nach-

barschaft zu landwirtschaftli-

chen Flächen sind im Pla-

nungsgebiet zeitweise Lärm-

, Geruchs- und Staubeinwir-

kungen, welche aus ord-

nungsgemäßer Bewirtschaf-

tung resultieren, nicht ausge-

schlossen. 

Zudem ist mit sonstigen 

Lärmbeeinträchtigungen, z. 

B. während der Erntezeit 

(Mais-, Silage- und Getreide-

ernte, ev. Zuckerrübenernte) 

auch nach 22.00 Uhr zu rech-

nen. Die auftretenden Immis-

sionen sind jedoch nur tem-

porärer Art, nicht von erhebli-

chem Ausmaß und für die 

menschliche Gesundheit 

nicht bedenklich. 

 Ein Altlastenrisiko ist nicht zu 

erwarten. 

 X 

2.4 den Umfang und die räumliche Aus-

dehnung der Auswirkungen; 

Wird durch die Größenbegrenzung 

(GRZ max. 0,3) in Bezug auf die 

Grundfläche berücksichtigt. 

Der Bebauungsplan bezieht sich 

auf den unter Punkt 2. beschriebe-

nen Geltungsbereich. Über das 

 X 
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Plangebiet hinausgehende nach-

teilige Auswirkungen sind nicht zu 

erwarten. 

2.5 Die Bedeutung und die Sensibilität 

des voraussichtlich betroffenen Ge-

biets auf Grund der besonderen na-

türlichen Merkmale, des kulturellen 

Erbes, der Intensität der Bodennut-

zung des Gebietes jeweils unter Be-

rücksichtigung der Überschreitung 

von Umweltqualitätsnormen und 

Grenzwerten; 

Das Plangebiet befindet sich am 

westlichen Ortsrand der Ge-

meinde Maingründel und grenzt 

unmittelbar an die bereits vorhan-

dene Wohnbebauung sowie an 

landwirtschaftliche Nutzfläche im 

Westen an. Es handelt sich um 

eine derzeit unbebaute und unver-

siegelte Grünfläche im Siedlungs-

bereich ohne nähere Bedeutung 

bzw. Sensibilität für die unter 

Punkt 2.5 genannten Merkmale. 

Es befinden sich weder Bau- noch 

Bodendenkmale im Vorhabenbe-

reich. 

Da im Allgemeinen Wohngebiet 

die GRZ-Überschreitung bis zu 

0,45 zulässig ist, könnten ca. 

665 m² auf den Parzellen versie-

gelt werden. Durch die Realisie-

rung des Bebauungsplans „An der 

Loh“ erhöht sich der Versiege-

lungsgrad des Geltungsbereiches 

von 31 % (Bestand Verkehrsflä-

chen) auf 55 %. Die Stellplätze und 

Grundstückszufahrten werden je-

doch mit durchlässigen Belägen 

ausgebildet, was eine Minimierung 

des Versiegelungsrades bewirkt. 

Der Bebauungsplan schafft Nach-

verdichtungsmöglichkeiten und si-

chert die städtebauliche Ordnung. 

Eine Überschreitung von Umwelt-

qualitätsnormen und Grenzwerten 

ist bei Umsetzung der Planung 

nicht zu erwarten. 

 X 
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2.6 folgende Gebiete:  Ja Nein 

2.6.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Ab-

satz 1 Nummer 8 des Bundesnatur-

schutzgesetzes, 

 nicht betroffen 

 

 X 

2.6.2 Naturschutzgebiete gemäß § 23 des 

BNatSchG, soweit nicht bereits von 

Nummer 2.6.1 erfasst, 

 nicht betroffen  X 

2.6.3 Nationalparke gemäß § 24 des 

BNatSchG, soweit nicht bereits von 

Nummer 2.6.1 erfasst, 

 nicht betroffen  X 

2.6.4 Biosphärenreservate und Land-

schaftsschutzgebiete gemäß den 

§§ 25 und 26 des Bundenaturschutz-

gesetzes, 

 nicht betroffen  X 

2.6.5 Gesetzlich geschützte Biotope ge-

mäß § 30 des Bundesnaturschutzge-

setzes, 

 nicht betroffen  X 

2.6.6 Wasserschutzgebiete gemäß § 51 

des Wasserhaushaltgesetzes, Heil-

quellenschutzgebiete gemäß § 53 

Absatz 4 des Wasserhaushaltgeset-

zes sowie Überschwemmungsge-

biete gemäß § 76 des Wasserhaus-

haltgesetzes, 

 nicht betroffen  X 

2.6.7 Gebiete, in denen die in Rechtsakten 

der Europäischen Union festgelegten 

Umweltqualitätsnormen bereits über-

schritten sind, 

 nicht betroffen  X 

2.6.8 Gebiete mit hoher Bevölkerungs-

dichte, insbesondere Zentrale Orte 

im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 

des Raumordnungsgesetzes, 

 Die Gemeinde Kutzen-

hausen befindet sich ge-

mäß Regionalplan Augs-

burg in der äußeren Ver-

dichtungszone von Augs-

burg. 

Als Einrichtungen der 

Grundversorgung sind 

eine Grundschule, ein Kin-

dergarten und eine Feuer-

wehr vorhanden. Durch 

das Vorhaben wird die 

 X 



 

Richard-Wagner-Straße 6, 86356 Neusäß
Tel.: (08 21) 4 60 59-0    Fax.: (08 21) 4 60 59-99

www.steinbacher-consult.com
info@steinbacher-consult.com

 

Gemeinde Kutzenhausen - Bebauungsplan Nr. 30 „An der Loh“ -  

Umweltbezogene Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 13a Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
 

 

 Seite 17 von 18 

Nr. Beschreibung der Kriterien gemäß 

Anlage 2 BauGB (zu § 13a Absatz 

1 Satz Nr. 2)  

Erläuterung 

V
o

ra
u

s
s
ic

h
tl

i-

c
h

e
 e

rh
e
b

li
c
h

e
 

U
m

w
e
lt

a
u

s
-

w
ir

k
u

n
g

e
n

 

Nachverdichtung im be-

stehenden Siedlungsraum 

ermöglicht. Entwicklungs-

möglichkeiten von Sied-

lungsräumen werden nicht 

eingeschränkt. 

2.6.9 in amtlichen Listen oder Karten ver-

zeichnete Denkmäler, Denkmalen-

sembles, Bodendenkmäler oder Ge-

biete, die von der durch die Länder 

bestimmten Denkmalschutzbehörde 

als archäologisch bedeutende Land-

schaften eingestuft worden sind. 

 nicht betroffen   X 

 Der Bebauungsplan führt wahrscheinlich zu erheblichen nachteiligen Um-

weltauswirkungen. 

Es besteht eine 

Pflicht zur Durch-

führung einer Um-

weltprüfung. 

X Der Bebauungsplan führt sehr wahrscheinlich nicht zu erheblichen nach-

teiligen Umweltauswirkungen. 

Es besteht keine 

Pflicht zur Durch-

führung einer Um-

weltprüfung. Das 

beschleunigte 

Verfahren gemäß 

§ 13b BauGB in 

der bis zum Ablauf 

des 22. Juni 2021 

geltenden Fas-

sung kann ange-

wendet werden. 
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6. Ergebnis 

Unter Berücksichtigung der Kriterien gemäß Anlage 2 BauGB wurden die Merkmale des Be-

bauungsplanes überprüft und hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Belange der Umwelt 

beurteilt. 

 

Die überschlägige umweltbezogene Vorprüfung des Einzelfalls kommt zur Einschätzung, 

dass der Bebauungsplan Nr. 30 „An der Loh“ voraussichtlich keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu berücksich-

tigen sind. 

 

Das Plangebiet liegt unmittelbar angrenzend an die bereits vorhandene Wohnbebauung am 

Ortsrand von Maingründel und wird aktuell als Grünfläche im Siedlungsbereich genutzt. We-

sentliche negative Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter im Sinne von § Abs. 6 Nr. 7 

BauGB werden aufgrund o.g. Bestandssituation und Lage ebenfalls nicht erwartet. Zudem 

bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

Insgesamt führt das geplante Vorhaben sehr wahrscheinlich nicht zu erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen, die nach § 2 Absatz Satz 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu be-

rücksichtigen sind. Da alle Voraussetzungen erfüllt sind, kann der Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren nach § 13b BauGB in der bis zum Ablauf des 22. Juni 2021 geltenden 

Fassung aufgestellt werden.  
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